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	Der/die Mieter/in (neue Adresse, gültig ab      )
	Der/die Vermieter/in

	Name(n), Vorname(n)
	     
	Name(n), Vorname(n)
	     

	Zusatz
	     
	Strasse, Nr.
	     

	Strasse, Nr.
	     
	PLZ, Ort
	     

	PLZ, Ort
	     
	Geb. Dat., Nat.
	     ,      

	Bisherige Adresse
	     
	Mietvertrag vom
	     

	
	     
	 FORMCHECKBOX 

	Neu
	 FORMCHECKBOX 

	Ergänzt Vereinbarung vom      

	Kundennummer
	     
	Ort, Datum
	Zürich-Mülligen,      

	Niederlassung
	Zürich-Mülligen
	Vorname Name, T 0XX XXX XX XX

	Kto-Nr
	     
	Visum
	


Die Migros Bank AG führt auf den Namen des Mieters ein Konto mit einem Kapitalbetrag von CHF       als Mietzinsdepot.

Das Kapital wird zur Sicherstellung aller aus dem Mietverhältnis entstehenden Ansprüche des Vermieters gesperrt. Bei einem nachträglichen Zahlungseingang auf das Mietzinsdepot geht die Bank davon aus, dass die Sicherheit entsprechend erhöht wird. Die Zinsen kommen dem Mieter zu. Der Mieter erhält per Ende Jahr eine Bescheinigung über den Zinsertrag.

Bei nicht erfolgter Zahlung des Kautionsbetrages innerhalb von drei Monaten ab Umzugstermin darf die Bank, ohne vorherige Benachrichtigung, diesen Vertrag aufheben und das Kautionskonto saldieren.

Die Bank darf die Sicherheit in folgenden Fällen dem Vermieter freigeben:
1. Wenn eine Zustimmung des Mieters vorliegt oder 

2. Wenn der Vermieter ein rechtskräftiges Urteil oder einen Entscheid der Schlichtungsbehörde erwirkt hat, wonach der Mieter zur Bezahlung des strittigen Betrages verpflichtet wird oder

3. Wenn der Vermieter über einen rechtskräftigen Zahlungsbefehl gegenüber dem Mieter verfügt.
Die Bank darf die Sicherheit in folgenden Fällen dem Mieter freigeben:

4. Wenn eine Zustimmung des Vermieters vorliegt oder  

5. Wenn ein entsprechendes vollstreckbares Urteil ergangen ist oder

6. Wenn der Vermieter nicht innert eines Jahres seit Beendigung des Mietverhältnisses gegenüber der Bank belegt, dass er gegen den Mieter einen Anspruch rechtlich geltend gemacht hat. 
Der Nachweis der Beendigung des Mietverhältnisses gilt vom Mieter als erbracht a) durch Vorlage seines Kündigungsschreibens an den Vermieter zusammen mit einer Postempfangsquittung, b) durch Vorlage der ihm auf dem offiziellen Formular vom Vermieter mitgeteilten Kündigung oder c) durch ein vom Vermieter unterzeichnetes Wohnungsabgabeprotokoll. Ist der Bank kein Entscheid der Schlichtungsbehörde über eine Erstreckung des Mietverhältnisses mitgeteilt worden, darf sie davon ausgehen, dass das Mietverhältnis nicht erstreckt wurde.

Ist das Mietverhältnis beendigt und der Mieter sämtlichen Verpflichtungen daraus nachgekommen, so ist der Vermieter verpflichtet, die Freigabe des Mietzinsdepots unverzüglich schriftlich der Bank mitzuteilen. Gleichzeitig ist der Mieter zu benachrichtigen.

Lautet das Mietzinsdepot auf mehrere Mieter, ist jeder als Kontoinhaber unter den oben genannten Voraussetzungen berechtigt, einzeln und unbeschränkt über das Guthaben zu verfügen oder das Konto aufzugeben. Bei Tod, Eintritt der Handlungsunfähigkeit oder Konkurs eines Mieters wird das Vertragsverhältnis allein mit dem bzw. den verbleibenden Mieter(n) fortgesetzt. 

Der/die Mieter/in bestätigt, die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Migros Bank AG erhalten zu haben und anerkennt die jeweils gültigen Bestimmungen als Vertragsbestandteil.

Alle Rechtsbeziehungen des Kunden/der Kundin mit der Bank unterstehen schweizerischem Recht.

Für Kunden/Kundinnen mit Wohnsitz/Sitz in der Schweiz bestimmt sich der Gerichtsstand, Erfüllungsort und Betreibungsort nach den gesetzlichen Vorschriften. Erfüllungsort, Gerichtsstand und Betreibungsort für Kunden mit Wohnsitz/Sitz im Ausland, ist der Ort jener Geschäftsstelle der Bank, mit der die Geschäftsverbindung besteht.
Die untenstehenden Unterschriften gelten als Unterschriftenprobe für den Verkehr mit der Bank.

	Mieter/in und Vermieter/in: 
Name, Vorname, Geburtsdatum, Nationalität 
	Beziehung erfassen (Mieter/Vermieter)
	
	(Unterschriften in schwarzer Schrift)

	           
     
     
     
      IF "" <> "     " "Gruppe " "" 

 FORMTEXT 
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